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Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Postfach 1867, 53008 Bonn

Sehr geehrter Herr████ ,

haben  Sie  vielen  Dank  für  Ihren  vorbezeichneten  Antrag  gemäß  §1  Abs.1
Satz1 IFG,   in   dem   Sie   sich zum   Sachstand   der   Auslieferung   von 
bundesfinanzierten Fahrzeugen  für  den  ergänzenden  Katastrophenschutz 
der Länder informieren.

Vorab   möchte   ich   darauf   hinweisen,   dass   der   Bund   im   Rahmen   der 
Erfüllung  seiner  grundgesetzlichen  Aufgabenverteilung  nach  Art.73  Abs.1 
Nr.1 GG nur für den Zivilschutz zuständig ist. Für den Katastrophenschutz 
und  die  allgemeine  Gefahrenabwehr  sind  die    Länder  bzw.  die  Kommunen 
zuständig   (Art.30,70   GG).   Vor   diesem   Hintergrund   ergänzt   der   Bund 
lediglich  den  Katastrophenschutz  der  Länder  in  den  Aufgabenbereichen 
Brandschutz,   CBRN-Schutz,   Sanitätswesen   und   Betreuung.   Nach   den 
gesetzlichen Bestimmungen (§13 Zivilschutz-und Katastrophenhilfegesetz 
– ZSKG)  werden  die  vom  Bund  bereitgestellten  Fahrzeuge  zur  Ergänzung 
des   Katastrophenschutzes   der   Länder   in   erster   Linie   für   Zwecke   des 
Zivilschutzes  zur  Verfügung  gestellt,  denn  nur  hierfür  hat  der  Bund  eine 
Finanzierungskompetenz.    Die    Verantwortung    für    eine    angemessene 
Ausstattung   und   Ausbildung   der   in   der   allgemeinen   Gefahrenabwehr 
integrierten  Hilfeleistungseinheiten  liegt  allein  in  der  Zuständigkeit  der 
jeweiligen Länderbzw. der betroffenen Kommunen.
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Gemäß § 13 Abs. 3 ZSKG steht die vom Bund den Ländern für den 

Zivilschutz zur Verfügung gestellte ergänzende Ausstattung den Ländern 

zusätzlich für Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes zur 

Verfügung. Darüber hinaus bestimmt § 26 Abs. 3 ZSKG, dass die im 

Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Organisationen (§ 26 Abs. 1 

ZSKG) die ihnen zugewiesene ergänzende Ausstattung für eigene Zwecke 

(im Rahmen der jeweiligen organisationseigenen Satzung) nutzen dürfen, 

soweit hierdurch die Aufgaben des Katastrophenschutzes und des 

Zivilschutzes nicht beeinträchtigt werden. Eine Nutzung der bundeseigenen 

Fahrzeuge, Ausstattung und Geräte in der allgemeinen Gefahrenabwehr 

sieht das Gesetz nicht vor, wird aber vom Bund geduldet. 

 

Die vom Bund finanzierten Fahrzeuge, Ausstattungen und Geräte für den 

ergänzenden Katastrophenschutz werden nach einem zwischen Bund und 

Ländern abgestimmten Ausstattungskonzept beschafft und ausschließlich 

an die Länder zur Verteilung in eigener Zuständigkeit übergeben. Die 

Messleitkomponente wird im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe (BBK) zwar vorrangig bearbeitet. Einen konkreten 

Termin für die Auslieferung des Fahrzeugs an die Länder können wir 

derzeit jedoch nicht benennen. Der zeitliche Verlauf der Beschaffung und 

die damit verbundene Auslieferung sind mitunter davon abhängig, wie das 

Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und 

Heimat (BMI) die Maßnahme priorisiert. Ein weiterer Faktor ist in den 

Produktionskapazitäten und Lieferfristen potentielle Hersteller zu sehen. 

 

Gleiches gilt für die Auslieferung des Nachfolgemodells des aktuellen 

CBRN-Erkundungswagen (CBRN ErkW). Hier erarbeiten wir aktuell im BBK 

die technische Konzeption für das Fahrzeug. 

 

Für Ihr Interesse an den Aufgaben des Bundes im Bereich des Zivilschutzes 

und der damit verbundenen Ergänzung des Katastrophenschutzes der 

Länder rege ich an, unser Internetangebot unter www.bbk.bund.de zu 

nutzen. Spezielle Informationen zum ergänzenden Katastrophenschutz 

finden Sie dabei unter:  

 

https://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/Zivilschutz/Ausst

attungskonzept/Ausstattungskonzept_node.html. 

 

Da Sie im Weiteren mit Ihrem Antrag an das BBK keine 

Umweltinformationen gemäß § 2 Abs. 3 Umweltinformationsgesetz (UIG) 

und keine Informationen im Sinne des § 1 des Gesetzes zur Verbesserung 

https://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/Zivilschutz/Ausstattungskonzept/Ausstattungskonzept_node.html
https://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/Zivilschutz/Ausstattungskonzept/Ausstattungskonzept_node.html
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der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformationen (VIG) begehren, sind 
die  entsprechenden  Normen  des  UIG  wie  auch  des  VIG,  die  Sie  in  Ihrem 
Antrag zitieren, im Weiteren nicht einschlägig.

Wirhoffen,  Ihre  Fragen  hiermit  beantwortet  zu  haben  und  danken Ihnen 
für Ihr Interesse am BBK.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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